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Geburtsdatum

HerrFrau Titel
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PLZ | Ort

Telefon tagsüber | mobil

E-Mail
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Auftrag zur Übertragung anrechenbarer THG-Quoten
für Batterieelektrofahrzeuge

Vor- und Zuname 
Kontoinhaber/in

Ort/Datum und Unterschrift

1. VERTRAGSPARTNER

4. Angaben zum Elektrofahrzeug 

7. GELTUNG DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

6. LAUFZEIT 

5. WIDERRUFSBELEHRUNG

10. AUFTRAGSERTEILUNG

9. Kontoangaben für die Auszahlung

2.  Übertragung der THG-Quote 

Ich bin damit einverstanden, über die zuvor genannte E-Mail-Adresse alle relevanten Informati-
onen, Unterlagen sowie rechtserhebliche Erklärungen wie Mitteilungen zu Bescheinigungen des 
Umweltbundesamtes etc. von der Stadtwerke Greifswald GmbH (SWG) zu erhalten. Änderungen 
sind der SWG unverzüglich anzuzeigen.

Mit Abschluss dieses Vertrages bestimmt der Kunde die SWG für die gesetzlich anrechenbaren 
Strommengen als Dritten im Sinne des § 37a Abs. 6 BImSchG in Verbindung mit § 7 Abs. 5 der 38. 
BImSchV und überträgt sämtliche Rechte und P�ichten aus dem Quotenhandel auf die SWG. Der 
Vertrag gilt für das 

Verp�ichtungsjahr:                  2026

Bitte schicken Sie das Original an die Stadtwerke Greifswald GmbH (siehe untenstehende Adresse).

3. Vergütung für die Übertragung 

Stadtwerke Greifswald GmbH · Gützkower Landstraße 19–21 · 17489 Greifswald · Telefon 03834 53-2115 · Fax 03834 53-2152 · kontakt@sw-greifswald.de
Geschäftsführer: Thomas Prauße · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Arthur König · Amtsgericht Stralsund · HRB 613 · UST-IdNr. DE 137582842

Bankverbindung: Sparkasse Vorpommern · BLZ 150 505 00 · Kto.-Nr. 515 · IBAN: DE15 1505 0500 0000 0004 85 · BIC: NOLADE21GRW

Die Überweiungs des Bertrages erfolgt durch die Stadtwerke Greifswald GmbH auf folgendes 
Konto.

Bitte angeben:

Widerrufsrecht (gilt nur für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB)| Sie haben das Recht, binnen 14 
Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab 
dem Tag des Vertragsschlusses. Um das Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (der Stadtwerke 
Greifswald GmbH, Gützkower Landstraße 19-21, 17489 Greifswald, per Fax: 03834 53-2152, per E-Mail: 
kontakt@sw-greifswald.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax oder E-Mail) über ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können 
das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 
www.sw-greifswald.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie davon Gebrauch, so 
werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen 
Widerrufs 
übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Widerrufsfolgen | Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden wir Ihre Anmeldung Ihres E-Autos 
zurückziehen. Sie verlieren daraufhin den vollständigen Anspruch auf das Entgelt nach Zi�er 3. Zudem 
haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als 
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen  Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung/ die Übertragung der THG-Quote 
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der 
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des  Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Verhältnis zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Die Laufzeit des Vertrages beträgt 12 Monate. 

Beiliegend �nden Sie die  allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Greifswald GmbH 
(SWG) für die Übertragung anrechenbarer THG-Quoten, die Bestandteil dieses Vertrages sind.

Mit meiner Unterschrift unterbreite ich der Stadtwerke Greifswald GmbH das Angebot auf 
Abschluss eines Vertrages für die Übertragung anrechenbarer THG-Quoten und nehme die 
Widerrufsbelehrung (Zi�er 5) zur Kenntnis. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung der 
SWG zustande, die spätestens 14 Tage nach Absendung des Auftrages zu erfolgen hat.

8. EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
Datennutzung zu Werbe- und Marktforschungszwecken
Ich bin damit einverstanden, dass die Stadtwerke Greifswald GmbH (SWG) die von mir im 
Rahmen dieses Vertrages erhobenen Daten, konkret, meine Kontaktdaten (z.B. Name, Anschrift, 
Tel.-Nr.) sowie Daten zur Verbrauchsstelle (z.B. Zählernummer und Identi�kationsnummer der 
Marktlokation), Verbrauchsdaten und Angaben zum Belieferzeitraum, für an mich per Telefon 
gerichtete Werbung und zum Zwecke der Qualitätssicherung verarbeitet und nutzt. Dies kann 
für Produkte und/oder Dienstleistungen der SWG z.B. in Form von Vertragsangeboten zur 
Energiebelieferung oder Informationen zu Sonderangeboten, Rabattaktionen, Prämienversand 
oder Markt- und Meinungsforschung geschehen. Ich willige ein, dass die SWG die im Rahmen 
dieses Vertrages erhobenen Daten zu den vorgenannten Zwecken an Vertriebspartner und 
externe Dienstleister, z.B. Briefdienste, Kundenbetreuungszentren und Handelsvertreter 
weitergibt. Die Einwilligung kann ich jederzeit in Textform gegenüber der SWG widerrufen. Die 
Einwilligung gilt – vorbehaltlich eines vorherigen Widerrufs – 24 Monate nach Vertragsbeendi-
gung fort. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke Greifswald GmbH, Gützkower Landstr. 
19-21, 17489 Greifswald, E-Mail: kontakt@sw-greifswald.de oder Faxnr.: 03834/532152.

IBAN 
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Die Höhe der Vergütung pro reinem Batterieelektrofahrzeug beträgt:

130,- € Netto

Der Verkauf der THG-Quote ist für Privatpersonen nicht umsatzsteuerp�ichtig. Überträgt jedoch ein 
Unternehmer die THG-Quote für ein Fahrzeug, das seinem Unternehmen zugeordnet ist, so ist auch 
dieser Verkauf Teil seiner unternehmerischen Tätigkeit und damit umsatzsteuerp�ichtig. Unter 
bestimmten Voraussetzungen, kommt die Anwendung der Kleinunternehmerregelung des § 19 UStG 
für Sie in Betracht.

Bitte kreuzen Sie eine der nachstehenden Optionen an:
 
 Privatperson

 Unternehmen / Meine Steuernummer / Ust-IdNr lautet:

                            Ich möchte von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen:

  Ja (kein Ausweis der Umsatzsteuer)

Angaben zum Gutschriftempfänger:

Ist der Verkäufer der THG-Quote ein Unternehmer, so nimmt die SWG die Abrechnung im 
Gutschriftverfahren vor.
Angaben bei abweichendem Vertragspartner:

Vor- | Zuname | bzw. Firma

HerrFrau

Straße | Hausnummer

PLZ | Ort

E-Mail

Nutzung des Fahrzeuges (Mehrfachauswahl möglich)

Nummernschild des jeweiliges Fahrzeugs:

Anmeldeberechtigt sind solche Elektrofahrzeuge, deren Zulassungsbescheinigung Teil I gem. § 11 
Abs. 1 S. 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung in der jeweils gültigen Fassung bei der Kraftsto�art 
oder Energiequelle die Angabe "Elektro" ausweist (Code: 004)

1. Fahrzeug

2. Fahrzeug

3. Fahrzeug

4. Fahrzeug

5. Fahrzeug

6. Fahrzeug

Privat   gewerblich



Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Greifswald GmbH (SWG) für die Übertragung 

anrechenbarer THG-Quoten an öffentlichen Ladestationen 
Stand September 2025 

 

 
1. Vertragsschluss und Gegenstand des Vertrages 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind 

Bestandteil des beiliegenden Vertrages (im 
Folgenden Auftragsformular genannt). Ihnen liegen 

die Regelungen zur Treibhausgasminderungsquote 

sowie zum Handel mit den Erfüllungsoptionen zur 
Treibhausgasminderungsquote („Quotenhandel“) 

gem. den § 37a Abs. 6 BImSchG und §§ 5 ff. der 38. 
BImSchV in der am 01.01.2022 geltenden Fassung 

zugrunde. Abweichende oder entgegenstehende 

AGB der Kunden gelten nur, soweit die SWG diesen 
ausdrücklich zugestimmt hat. 

 

1.2 Gegenstand dieses Vertrages ist die Übertragung 
der Rechte und Pflichten des Kunden aus dem 

Treibhausgas-Quotenhandel gem. § 7 Abs. 5 der 38. 

BImSchV auf die SWG. Danach überträgt der Kunde 
seine für das im Auftragsformular genannte 

Verpflichtungsjahr anrechenbaren Strommengen, 

die durch ihn zugelassene öffentlichen Ladestation 
pro Kilowattstunde angesetzt werden, auf die SWG. 

 

1.3 Der Vertrag kommt durch Annahme des 
Vertragsangebotes zustande. Dabei übermittelt der 

Kunde den von ihm unterzeichneten Vertrag an die 

SWG, welche dann dieses Angebot im Wege der 
Übersendung der Vertragsunterlagen an den 

Kunden, annimmt. 

 
1.4 Die SWG ist berechtigt, sich zur Erfüllung der 

Pflichten aus dem Vertrag, Dritter zu bedienen. 

 
2. Pflichten des Kunden 

2.1 Die Übertragung der THG-Quote gem. § 7 der 

38. BImSchV setzt voraus, dass der Kunde 
mindestens einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt 

betreibt. Ein Ladepunkt im Sinne des § 2 Nr. 2 

Ladesäulenverordnung – LSV ist dabei eine 
Einrichtung, an der gleichzeitig nur ein elektrisch 

betriebenes Fahrzeug aufgeladen oder entladen 

werden kann und die zum Aufladen von elektrisch 

betriebenen Fahrzeugen oder Auf- und Entladen von 

elektrisch betriebenen Fahrzeugen geeignet und 

bestimmt ist. Der Kunde ist verpflichtet, einen 
öffentlich zugänglichen Ladepunkt im vorgenannten 

Sinne zu betreiben. 

 
2.2 Mit Abschluss des Vertrages stellt der Kunde 

sicher, dass die Ladestation öffentlich zugänglich ist. 

Sofern sich dies ändert, muss der Kunde die SWG 
unverzüglich darüber unterrichten. 

 

2.3 In dem Fall, dass sich die gesetzlichen Vorgaben 
zur Übertragung der THG-Quote gegenüber dem 

Umweltbundesamt oder einer anderen Behörde nach 

Vertragsschluss geändert haben, wird der Kunde die 

erforderlichen Informationen übermitteln, soweit 

ihm das zumutbar ist.  

 

3. Pflichten der SWG 

Die SWG oder ein von ihr beauftragter Dritter wird 

die erforderliche Bescheinigung zur Übertragung der 
THG-Quote beim Umweltbundesamt für das 

vertragsgegenständliche Jahr beantragen, soweit alle 
dafür erforderlichen Voraussetzungen rechtzeitig 

vorliegen. 

 

4. Entgelt für die Übertragung 

4.1 Der Kunde erhält bei Einhaltung der in diesem 

Vertrag genannten Voraussetzungen für jede 
verbrauchte Kilowattstunde an der öffentlichen 

Ladestation ein Entgelt pro Kilowattstunde für die 

Übertragung seiner Rechte aus dem Quotenhandel. 
Die Höhe des Entgeltes ergibt sich aus dem 

Auftragsteil dieses Vertrages.  

4.2 Die Zahlung ist spätestens 14 Tage nach 

Bescheinigung der THG-Quote durch das 

Umweltbundesamt fällig.  (Dies kann bis zum Juni 
des Folgejahres in Anspruch nehmen.) 

 

5. Laufzeit des Vertrages/Kündigung 

Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, beträgt 

die Laufzeit des Vertrages 12 Monate. Der Vertrag 
endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung 

bedarf, mit Ablauf des entsprechenden 

Kalenderjahres. 
 

6. Exklusivität 

6.1 Der Kunde darf nur Kilowattstunden anmelden, 
für die er selbst Eigentümer der öffentlichen 

Ladestation ist. 

 
6.2 Es ist nicht möglich, die THG-Quote der 

vertragsgegenständlichen öffentlichen 

Ladestation/en für das im Auftragsformular 
angegebene Vertragsjahr mehrfach zu übertragen. 

Bei Zuwiderhandlungen gilt das Prioritätsprinzip, 

d.h. das Umweltbundesamt erteilt lediglich eine 
Bescheinigung, für diejenige Anmeldung, die 

zeitlich zuerst stattgefunden hat. Ist bereits eine 
Anmeldung für die öffentliche Ladestation/en 

erfolgt, ist die SWG von ihrer Leistungspflicht 

befreit. 
 

7. Haftung  

7.1 Die SWG haftet für Schäden aus der schuldhaften 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 

sowie für Schäden aus vorsätzlicher oder grob 

fahrlässiger Pflichtverletzung. Die SWG haftet auch 
für Schäden aus schuldhafter Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten, bei leichter 

Fahrlässigkeit, jedoch der Höhe nach beschränkt auf 

die bei Beginn des Vertragsverhältnisses 
vorhersehbaren vertrags-typischen Schäden. 

Wesentliche Vertragspflichten sind solche 

Verpflichtungen, die vertragswesentliche 
Rechtspositionen des Kunden schützen, die ihm 

dieser Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade 
zu gewähren hat, und auf deren Einhaltung der 

Kunde regelmäßig vertraut oder vertrauen darf. Im 

Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. Die Haftung 
der SWG aufgrund zwingender gesetzlicher 

Vorschriften bleibt unberührt.   

 
7.2 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 

gelten auch bei Pflichtverletzungen durch Personen, 

deren Verschulden die Vertragspartner nach 
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. 

 

8. Schlussbestimmungen 

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 

sein oder werden oder sollte sich herausstellen, dass 

der Vertrag lückenhaft ist, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur 

Ausfüllung der Lücke gilt eine angemessene 
Regelung, die soweit rechtlich möglich, dem am 

nächsten kommt, was die Vertragsschließenden 

gewollt haben oder nach Sinn und Zweck des 
Vertrages gewollt haben würden, wenn sie den Punkt 

beachtet hätten. 

 

9. Verbraucherinformationen 

Für Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches gilt Folgendes: 
 

9.1 Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur 

stellt Ihnen Informationen über das geltende Recht, 
Ihre Rechte als Haushaltskunde und über 

Streitbeilegungsverfahren für die Bereiche 

Elektrizität und Gas zur Verfügung und ist wie folgt 

zu erreichen: 

Bundesnetzagentur, Verbraucherservice Energie, 

Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel.: 030 22480-500, 
Fax: 030 22480-323, Internet: 

www.bundesnetzagentur.de, E-Mail:  

verbraucherservice-energie@bnetza.de. 
 

 

10. Inkrafttreten 

Diese "Allgemeine Geschäftsbedingungen der SWG 

für die Übertragung anrechenbarer THG-Quoten an 

öffentlichen Ladestationen" treten am 22.09.2025 in 
Kraft.  

 

mailto:verbraucherservice-energie@bnetza.de
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